
 
Dringlicher Antrag  
der Fraktion der SPD  
betreffend Maßnahmen zur Stärkung des sensiblen Umgangs mit 
personenbezogenen Daten in Hessen 
 
 
 
Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist seit Beginn der Diskussion 
um die Notwendigkeit des Datenschutzes stets eines der Hauptthemen und 
zieht sich inzwischen durch alle Bereiche des öffentlichen und privaten Le-
bens. 
 
Hinzu kommt die rasante Entwicklung der elektronischen Medien - insbe-
sondere des Internets -, die inzwischen nicht nur einen bundesweitern Ver-
gleich von Textpassagen erlaubt, sondern darüber hinaus die Möglichkeit 
bietet, auf Daten zuzugreifen, Daten zu sammeln, Daten auszutauschen und 
zu verknüpfen oder Daten für wirtschaftliche und staatliche Interessen zu 
nutzen. 
 
Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Nutzerinnen und Nutzer von elekt-
ronischen Medien aufmerksam und sensibel mit ihren Daten umgehen und 
diese nicht in zu großem Umfang freiwillig oder unbedacht bei Transaktio-
nen im Internet und in sogenannten "social networks" preisgeben. 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die Steigerung des Verantwortungsbe-

wusstseins und der Sensibilisierung im Umgang mit neuen Medien 
und der Preisgabe eigener persönlicher Daten eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe darstellt und die Bevölkerung zu einem verant-
wortungsbewussten Umgang mit neuen Medien befähigt werden soll-
te. 

 
2. Der Landtag hält es für erforderlich, dass dem Umgang mit eigenen 

Daten und dem Datenschutz im schulischen Unterricht ein größeres 
Gewicht beigemessen wird. 

 
3. Der Landtag hält es für notwendig, dass insbesondere im Bereich der 

Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung datenschutzrechtliche Frage-
stellungen stärker einbezogen werden, um die Medienkompetenz der 
Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Medienkompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler zu verbessern. 

 
4. Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, ein Gesetz zur 

Förderung der Medienkompetenz zu entwickeln. 
 
5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, mit Unterstützung des 

Hessischen Datenschutzbeauftragten Hilfestellungen für die Eltern 
von Schülerinnen und Schülern zu entwickeln, um diese im Verhält-
nis zu ihren Kindern und deren Umgang mit neuen Medien zu unter-
stützen. 

 
6. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Aufklärungskam-

pagne zum Datenschutz zu entwickeln, die insbesondere folgende  
Elemente enthalten sollte: 

 - Die Hervorhebung der Bedeutung des Schutzes der Privatsphäre 
für ein freiheitliches Leben und die demokratische Ordnung. 
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 - Eine Aufklärung über die Gefahren, die mit einem leichtfertigen 
Umgang mit persönlichen Daten im Internet und außerhalb des In-
ternets verbunden sind. 

 - Hinweise für einen effektiven Datenschutz im privaten Bereich 
sowie Hinweise über Rechte und Möglichkeiten zum Schutz der 
eigenen Privatsphäre und zur Abwehr von Beeinträchtigungen der 
eigenen Interessen. 

 - Die Verdeutlichung, dass die Nutzerinnen und Nutzer des Inter-
nets nicht nur Rechte haben, sondern sie auch Pflichten treffen, 
dass sie Rechte anderer zu achten haben und ihr eigenes Verhalten 
moralischen Kategorien genügen sollte. 

 
Wiesbaden, 1. März 2011 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 

 
 
 
 


